
weil eben Formulierungs- und andere Fragen formal- 
juristischen Charakters, nicht aber Probleme der Arbeit 
sozialistischer Justiz- und Volksbildungsorgane und der 
Aufgaben der örtlichen Staatsmacht bei der Heranzie
hung der Volksmassen zur Überwindung aller ideologi
schen Hemmnisse in der Jugenderziehung und damit 
aller im gesellschaftlichen Effekt kausal wirkenden 
schädlichen Einflüsse auf die Köpfe der Minderjährigen 
im Vordergrund standen.

Die bisherigen Ergebnisse der Kommissionsarbeit
Neben diesen Schwächen und Mängeln, deren ideolo

gische Ursachen erst die umfassende Kritik der Partei 
aufgedeckt hat, brachten unsere Arbeiten aber be
stimmte wertvolle Teilerfolge hervor.

Innerhalb der Arbeitskollektive und innerhalb der 
gesamten Unterkommission ist von Anfang an die 
kameradschaftliche Zusammenarbeit ein bestimmendes 
Prinzip gewesen. Wir wollen den erzieherischen Wert 
dieser Gemeinschaftsarbeit nicht unterschätzen, denn 
damit sind A n s a t z p u n k t e  f ü r  e i n e  d a u e r 
h a f t e  s o z i a l i s t i s c h e  G e m e i n s c h a f t s 
a r b e i t  g e s c h a f f e n ,  die auch nach Abschluß der 
Gesetzgebungsarbeiten fortgesetzt werden sollte und 
für die weitere wissenschaftliche und politisch-prak
tische Arbeit auf dem Gebiet der Überwindung der 
Jugendkriminalität nutzbar gemacht werden kann.

Zum anderen sind aber auch bestimmte Ergebnisse 
erzielt worden, die unmittelbar oder mittelbar Eingang 
in die staatliche und gesellschaftliche Praxis gefunden 
und dazu beigetragen haben, den Prozeß der Durch
setzung eines sozialistischen Arbeitsstils gestaltend zu 
unterstützen.

a) Ausgehend von der theoretisch-politisch richtigen 
Einschätzung der Bedeutung, die den örtlichen Volks
vertretungen als den umfassenden Organisationen der 
Volksmassen auf der Kreisebene zukommt, wurde ge
fordert, die gemeinschaftlichen Jugendgerichte3 aufzu
lösen, um die Justizorgane auf der Kreis- bzw. Stadt
bezirksebene zu befähigen, sich auch auf dem Gebiet 
der Bekämpfung der Jugendkriminalität in den Prozeß 
der sozialistischen, von den Kreistagen und den Räten 
der Kreise zu führenden Umgestaltung einzuordnen. 
Dabei müßte jedoch noch eine politische Vertiefung 
erfolgen.

b) Im Laufe der guten Zusammenarbeit mit den Ver
tretern der Volksbildungsorgane tauchte auch mehrmals 
die Frage nach einer Veränderung der Arbeitsweise 
dieser Organe auf. Dabei gingen wir von der Erkennt
nis aus, daß die Beseitigung aller ideologisch schäd
lichen und zu Rechtsverletzungen Jugendlicher führen
den Einflüsse nur durch die volle Entfaltung sozialisti
scher Erziehungsverhältnisse gewährleistet wird. Dieser 
Prozeß ist verantwortlich von den Organen der Volks
bildung zu leiten. Sie können das nur dann mit maxi
maler Wirksamkeit, wenn sie sich auf die aktive und 
schöpferische Teilnahme der Volksmassen, insbesondere 
der Produktionsarbeiter, stützen und diese selbst be
fähigen, die Erziehung der jungen Generation zu ver
antwortungsbewußten Bürgern der sozialistischen Ge
sellschaft mehr und mehr in die eigenen Hände zu 
nehmen. Deswegen waren wir besonders kritisch bei 
der Prüfung der bisherigen Arbeitsweise dieser Organe. 
Über diese Probleme und alle damit zusammenhängen
den politischen und organisatorischen Maßnahmen dis
kutierten wir nicht am Grünen Tisch, sondern jeweils 
unmittelbar an Ort und Stelle, beispielsweise im Ju
gendwerkhof Wittenberg (Lutherstadt). Hier deckten 
wir den Widerspruch auf, der zwischen den Forderun-

3 vgl. hierzu Lekschas/Fräbel, Bedarf die Regelung des Straf
verfahrens gegen Jugendliche einer Veränderung? NJ 1959 
S. 341 ff., und Sehostok, Die gemeinschaftlichen Jugendgerichte 
sind ein Hemmnis bei der Durchsetzung des sozialistischen 
Arbeitsstils der Justizorgane, NJ 1960 S. 52 ff.

Anordnung über die Auflösung der gemeinschaftlichen Ju
gendgerichte vom 21. Dezember 1959, GBl. 1960 I S. 28.

gen nach einer auf sozialistischen Prinzipien beruhenden 
Erziehung und der im Werkhof betriebenen Handwer
kerproduktion, die dem technischen und politischen 
Stand der kleinen Warenproduzenten entspricht, besteht. 
Durch kritische Aussprachen haben wir sicherlich mit 
dazu beigetragen, den Prozeß der Auseinandersetzung 
innerhalb der Volksbildungsorgane zu fördern. Die Er
gebnisse der II. Jugendhilfekonferenz in Weimar*, die 
Perspektivpläne über die Entwicklung der Jugendwerk
höfe und der Referate Jugendhilfe bei den Räten der 
Kreise sind ein Beweis, daß die Entwicklung zu sozia
listischen Organen voll im Gange ist.

c) Ähnliche Veränderungen gibt es bekanntlich inner
halb des Jugendstrafvollzugs. Wir gingen hier von dem 
Zusammenhang aus, der zwischen allen staatlichen und 
gesellschaftlichen Erziehungsmaßnahmen, dem Straf
verfahren und den Vollzugsmaßnahmen besteht. Im 
Anschluß an die Besichtigung eines Jugendhauses be
gann eine fruchtbare Aussprache darüber, daß eine 
Trennung zwischen dem sog. materiellen Strafrecht 
und dem Strafverfahrens- und Vollzugsrecht nicht 
zu vertreten ist, sondern Grundsätze für den Ju
gendstrafvollzug in das Strafgesetzbuch mit aufgenom
men werden müßten. Dabei sind wir damals jedoch 
über die bloße Forderung hinaus noch nicht zu der Er
kenntnis gelangt, daß die bislang traditionell fort
geführte Trennung in materielles und formelles Recht 
auf bürgerlich-kapitalistische Vorstellungen zurückzu
führen ist und die scheinneutrale Position des Rechts 
in der Ausbeuterordnung zum Ausdruck bringt und in 
seiner traditionellen Fortführung zum Konservativis
mus führt, weil die Dialektik einer gesetzmäßigen Ent
wicklung in der von Ausbeutung befreiten Staats- und 
Gesellschaftsordnung negiert wird, und daher mit dem 
Wesen der sozialistischen Gesetzlichkeit nicht zu ver
einbaren ist. Aber wir haben in diesem Arbeitsprozeß, 
in dem der verantwortliche Mitarbeiter des Ministe
riums des Innern und eine zur speziellen Untersuchung 
des Jugendstrafvollzugs gebildete Arbeitsgruppe be
sonders aktiv und fördernd tätig geworden sind, wert
volle Erkenntnisse über die Grundsätze der inhaltlich- 
erzieherischen Arbeit des Jugendstrafvollzugs gewon
nen, die auch zu bestimmten politisch-organisatorischen 
Maßnahmen geführt haben.

Darüber hinaus wurde von einzelnen Kollektiven — 
hier ist besonders das Kollektiv Halle zu nennen, dem 
die Genossen Lekschas und Grathenauer angehören — 
Einfluß auf die Arbeit der örtlichen Staatsorgane selbst 
genommen mit dem Ziele, ihnen ihre Rolle bei der Be
kämpfung der Jugendkriminalität bewußt zu machen.

Aber alle diese wichtigen Ergebnisse — die eigentlich 
beweisen könnten, daß wir im Begriff standen, die 
formal-juristische, im Ergebnis auf bürgerlichen Vor
stellungen beruhende Gesetzgebungsmethode zu über
winden — sind vielfach oder sogar überhaupt im Dun
keln geblieben. Die wertvolle und mühevolle Arbeit 
des Kollektivs und auch des einzelnen ist in der Aus
wirkung zum Teil territorial begrenzt geblieben und 
daher ungenügend oder überhaupt nicht verallgemei
nert worden. Sie ist nicht im notwendigen Umfang in 
die Öffentlichkeit getragen und zur Diskussion gestellt 
worden. Unsere Publikationen waren an sich sehr zahl
reich: In der „Neuen Justiz“, der Lehrerzeitung, dem 
„Demokratischen Aufbau“, der Zeitschrift „Sozialistische 
Erziehung“ und im „Schöffen“3 sind Arbeiten zu den 
von uns behandelten Problemen, vorwiegend aber auf 
dem Gebiet des Allgemeinen Teils des Strafrechts, er
schienen. Aber sie spiegelten insgesamt doch nicht die 
politisch-ideologische Grundkonzeption wider, von der 
einleitend gesprochen wurde, sondern haben — zwar 4 5

4 Die n. Zentrale Konferenz der Jugendhilfe fand am 25. 
und 26. November 1959 in Weimar statt. Ihre Ergebnisse wur
den in der Zeitschrift „Sozialistische Erziehung“ ausgewertet.

5 Fräbel, NJ 1959, .S. 93 ff.; Hartmann, NJ 1959 S. 305 ff.; Lek- 
schasEräbel, NJ 1959 S. 341 ff.
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